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645/AB
vom 23.05.2025 zu 718/J (XXVI11. GP)
= Bundeskanzleramt bundeskanzleramt.gv.at

Dr. Christian Stocker
Bundeskanzler

Herrn

Dr. Walter Rosenkranz
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2025-0.229.984
Wien, am 23. Mai 2025
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Zorba, Kolleginnen und Kollegen haben am
25. Marz 2025 unter der Nr. 718/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend

,Herstellung digitaler Souveranitat in der Verwaltung” an mich gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu Frage 1:
1. Istihr Ressort aktuell von bestimmten Software- und Hardware-Anbietern abhéngig?

a. Wenn ja, schliisseln Sie bitte auf um welche Anbieter es sich handelt und in wel-
chen Léndern sich deren Hauptsitz befindet.

b. Wenn ja, erldutern Sie bitte weiters welche Mafisnahmen Sie planen, um diese
Abhdingigkeiten zu verringern und welchen Zeitrahmen Sie dafiir vorsehen.

c. Wenn nein, worauf begriindet sich lhre Analyse, dass in ihrem Ressort keine Ab-
hdngigkeit besteht?

Durch die hohe Spezialisierung kam es im Bereich von Hard- und Softwareanbietern zuneh-

mend zu Marktkonzentrationen. Dies ist einerseits auf die Globalisierung, die durch groRRe
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Unternehmen leichter zu nutzenden Skalen- und Netzwerkeffekte, aber auch auf staatliche

Investitionen und Forderprogramme aullerhalb der EU zuriickzufihren.

Durch die damit einhergehende Marktdurchdringung kam es oftmals zu einer Quasi-Stan-
dardisierung von einzelnen Produkten — einige europaische Produkte wurden im Zuge des-

sen vom Markt verdrangt oder aufgekauft.

Vor diesem Hintergrund und unter Berlicksichtigung von Resilienzaspekten bei Beschaffun-
gen engagiert sich das Bundeskanzleramt aktiv fir eine starkere Diversifizierung sowie den
Einsatz offener Standards, um Abhadngigkeiten langfristig zu verhindern.

Zu Frage 2:

2. Wie hoch sind die Kosten, die Sie in Ihrem Ressort jéhrlich fiir Software und Hardware
von nicht-6sterreichischen und nicht-europdischen Anbietern (insbesondere Micro-
soft, Oracle, Amazon, Google, Meta, Apple, IBM, SAP, Adobe, Lenovo, HP, Dell, Acer
etc) aufwenden? Bitte schliisseln Sie diese Kosten nach Anbieter auf und fiihren Sie

den Hauptsitz-Staat des jeweiligen Anbieters an.

Ich ersuche um Verstandnis, dass eine Aufzahlung im angefragten Detaillierungsgrad einen
enormen Verwaltungsaufwand darstellt und aus verwaltungsékonomischen Griinden nicht

erstellt werden kann.

Zu den Fragen 3,5 und 7:

3. Wiiren europdische Alternativen oder Open Source Alternativen zu geringeren, ver-
gleichbaren oder héheren Kosten zu haben?

5. Gibt es in lhrem Ressort eine Open Source Strategie?
c. Wenn ja, welche konkreten Umsetzungsschritte sind geplant?
d. Wenn nein, warum nicht?

7. Gibt es konkrete Zielvorgaben zum Umstieg auf Open Source bzw europdische Alter-
nativen?
a. Wenn ja, wie lauten diese Zielvorgaben?

b. Wenn nein, warum nicht?

Der Einsatz von Open Source Software kann zur Erreichung von strategischen Zielen poten-
tiell nitzlich sein, jedoch ist der erfolgreiche Einsatz von Open Source Software stark von

den jeweiligen Rahmenbedingungen und Begleitmalinahmen abhangig und muss in jedem
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Fall aufgrund der haufigen Anderung des digitalen Marktes laufend analysiert und ange-
passt werden.

|ll

Das Kriterium ,,Open Source Modell“ im Gegensatz zu ,,proprietares Lizenzmodell” ist allein
fir Produktentscheidungen nicht ausreichend. Im Rahmen der ressortiibergreifenden CDO-
Arbeitsgruppe ,,Open Source Software” wurde daher entschieden, einen Leitfaden fiir den
Einsatz von Open Source Software bereitzustellen. Der Leitfaden und die digitalen Aktions-

plane wurden lber digitalAustria.gv.at publiziert.

Das Bundeskanzleramt verfolgt das Ziel, dsterreichischen und europaischen Produkten bei
vergleichbarem Funktionsumfang, Einhaltung von Industriestandards und Verfligbarkeit
entsprechender Support-Leistungen den Vorzug zu geben. Beschaffungen erfolgen grund-
satzlich im Wege der Bundesbeschaffung GmbH bzw. Bundesrechenzentrum GmbH und ge-

mal Vergaberecht.

Zu Frage 4:
4. Sehen Sie die Notwendigkeit, die Abhéingigkeit von Software- und Hardware-Anbie-
tern mit Hauptsitz aufSerhalb der Europdischen Union zu reduzieren?
a. Wenn ja, welche konkreten Schritte zur Reduzierung der Abhédingigkeit sind ge-
plant?

b. Wenn nein, warum nicht?

Sowohl das Bundeskanzleramt als auch die europadische Kommission sehen eine Notwen-
digkeit der Versorgungssicherheit und somit der Reduzierung der Abhangigkeit von Dritt-
staaten, insbesondere in kritischen Technologien (wie im Competitiveness Compass und im

Clean Industrial Deal festgelegt).

Mit dem Investitionskontrollgesetz 2020 wurde ein Mechanismus geschaffen, der auslandi-
sche Direktinvestitionen (FDI) vorab (iberpriift. In Osterreich wurde in Umsetzung des Eu-
ropdischen Chip-Gesetzes ein Chip-Gesetz Vorbelastungs- und Begleitmallnahmengesetz
erlassen, welches die haushaltsrechtliche Ermachtigung fiir Vorbelastungen von bis zu 2,8
Mrd. Euro aufgeteilt auf die Finanzjahre 2024 bis 2031 ermdglicht.

Zu Frage 6:

6. Wie hoch ist der aktuelle Anteil an Open Source Software in lhrem Ressort?
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Das Bundeskanzleramt setzt neben kommerzieller proprietdarer Software sowohl Open
Source Anwendungen als auch Individualentwicklungen ein. Eine quantitative Trennung ist
nicht moglich. Eine konkrete Erhebung im Bundeskanzleramt erfolgte nicht, da der Anteil
von Open Source Software keine verlasslichen Rickschllsse auf die Qualitat, Ressourcenef-

fizienz, Gesamtkosten oder IT-Sicherheit zuldsst.

Im Rahmen der ressortlbergreifende Arbeitsgruppe ,,Open Source Software” wurde 2022
im Bund der Status des Einsatzes von Open Source Software erhoben. Zusammengefasst
wurde festgestellt:

e Das Open Source Betriebssystem Linux ist in der Rechenzentrumsinfrastruktur stark
verbreitet.

e Zusatzlich werden mehrals 400 Open Source Softwareprodukte bzw. -komponenten
fir die IT-Landschaft des Bundes eingesetzt.

e Ca. 20 % davon sind Anwendungssoftware (z.B.: Grafik-Programme, Dokumenten-
bearbeitung).

e (a. 23% davon sind IT-technische Werkzeuge.

e Ca. 57% davon sind technische Laufzeitkomponenten (z.B.: Middleware-Anwen-
dungsserver) und Libraries (z.B.: Java-Frameworks).

Zu Frage 8:
8. Wie schnell kénnten Ihr Ministerium und die lhnen zugeordneten Behérden vollstéin-

dig auf europdische Alternativen oder Open Source Alternativen umsteigen?
Ein sofortiger und vollstandiger Wechsel wird derzeit als nicht moglich beurteilt. Unter Be-

ricksichtigung des damit verbundenen erheblichen Budget- und Ressourcenaufwands wird

dennoch am verstarkten Einsatz gearbeitet.

Dr. Christian Stocker

e Unterzeichner serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
\ T
\5‘5\' e-_?% Datum/Zeit 2025-05-23T09:38:13+02:00

a4 -
ol % Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen

Priifinformation Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
BUNDESKANZLERAMT https://lwww.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
AMTSSIGNATUR Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

4von 4

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2025- 05- 23T10: 26: 15+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2025-05-23T09:38:13+0200
	serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-05-23T10:26:15+0200
	Parlamentsdirektion




